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Willkommen zum Seminar
Änderungen im Lebensmittelrecht

Cathrin Schulz

Sachverständige für Betriebs- und Produkthygiene 
im Lebensmittelbereich

Übersicht des neues Lebensmitterecht

Verordnung 
852/2004
Lebensmittelhygiene
seit 2006

VO 853/2004
für Fleisch spezifische
Hygienevorschriften 
seit 2006

Verordnung 178/2002
und

Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch
(LFGB) 06.09.2005

VO 882/2004
Amtliche Lebensmittel-
u. Futtermittelkontrolle
seit 2006

Verordnung 854/2004
Überwachung Lebensmittel
tierischen Ursprungs
seit 2006

Lebensmittel
pflanzlicher 
Herkunft

Lebensmittel
tierischer 
Herkunft
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Übersicht des neues Lebensmitterecht

Verordnung 
852/2004
Lebensmittelhygiene

VO 853/2004
für Fleisch spezifische
Hygienevorschriften 

Mikrobielle Kriterien für Lebensmittel 
2073/2005
Keimgehalte für Lebensmittel
mikrobielle Richt- und Warnwerte
Salmonellen, E. Coli, Listerien, 
und Histaminwerte
mikrobielle Probenahmen
Ausgangswerte für HACCP Studie

Mikrobielle Kriterien für Lebensmittel 2073/2005

GrenzwerteProbe-
nahmeplan

Mikroorganismen/
deren Toxine, 
Metaboliten

Lebensmittelkategorie

Mmcn

in Verkehr gebrachte 
Erzeugnisse während 
der Haltbarkeitsdauer

In 10 g nicht 
nachweisbar 

05SalmonellaFleischerzeugnisse aus 
Geflügelfleisch, die zum 
Verzehr in durch 
erhitztem Zustand 
bestimmt sind

in Verkehr gebrachte 
Erzeugnisse während 
der Haltbarkeitsdauer

s. o.

m = 100 

KBE/g
M = 1.000 

KBE/g

25E. coliVorzerkleinertes Obst 
und Gemüse 
(verzehrfertig)

Stufe, für die das 
Kriterium gilt

In 25 g nicht 
nachweisbar

05Staphylokokken-
Enterotoxine

Käse, Milch- und 
Molkepulver gemäß den 
Kriterien für 
koagulasepositive 
Staphylokokken

Zeichenerklärung n = Anzahl der Probeneinheiten der Stichprobe, 
c = Proben mit Grenzwertüberschreitung  m = Richtwert, M = Warnwert
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Übersicht des neues Lebensmitterecht
Verordnung 
852/2004
Lebensmittelhygiene

VO 853/2004
für Fleisch spezifische
Hygienevorschriften 

Durchführungs- Verordnung  für 
Lebensmittelhygiene seit 08.08.2007

LMHV und LMHV Tier
Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen
Temperaturbedingungen 
Vorgaben für Hygiene, Behandeln und Inverkehrbringen
Definition der nachteiligen Beeinflussungen
Allgemeine Hygiene unter Beachtung der Grundhygiene
Schulung (u. a. Lebensmittelrecht, Haltbarkeitsprüfung, 
Eigenkontrollen, Havarie- und Krisenmanagement, 
Temperaturen, Reinigung- und Desinfektion etc.) 
Zulassung von Betrieben z. T. auch Metzgereien, 
Verbrauchermärkte und Großküchen

§ 3 (LMHV) Allgemeine Hygieneanforderungen 

Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt 
oder in den Verkehr gebracht werden, dass sie bei 
Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der 
Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung nicht 
ausgesetzt sind. 
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§ 2 (LMHV) Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieser Verordnung sind 
nachteilige Beeinflussung: 
eine Ekel erregende oder sonstige Beeinträchtigung 
der einwandfreien hygienischen Beschaffenheit von 
Lebensmitteln, wie durch Mikroorganismen, 
Temperaturen, …

eigenes 
Unternehmen

Wenn der Kunde nur Endverbraucher ist

Rückverfolgbarkeit zum Vorlieferanten
alle Lebensmittel, GVO
alle Verpackungen 

Rohstoffe Lebensmittel

Information

Rückverfolgbarkeit gemäß VO (EG) 178/2002
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eigenes 
Unternehmen

Wenn der Kunde Unternehmer ist
Rückverfolgbarkeit zum

Vorlieferanten und Kunden (weiteres 
Unternehmen)

Lebensmittel und Verpackungen

Rohstoffe Lebensmittel

Information Information

Lösungen
Verwendung von Lieferscheinen oder Rechnungen 

mit der vollständigen Adresse, der Liefermenge,
Datum, (einige haben auch die Chargen-
Nummer auf dem Lieferschein aufgedruckt)
Interne Kennzeichnung auf den Produkten
Problem:
Das gleiche Produkt wird von verschiedenen
Lieferanten bezogen!
Produkte die selbst eingelagert werden sollten 
gekennzeichnet werden. 
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Alle Mitarbeiter müssen entsprechend ihrer 
Tätigkeit geschult werden, 

dies gilt auch für Reinigungskräfte und 
Aushilfen.

Zu welchen Themen sollen diese 
Mitarbeiter geschult werden?

Geben Sie bitte Fachthemen
und Fragen an.
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Schulungsvorgaben gemäß Lebensmittelhygiene 
VO (LMHV) nationales Recht

• Eigenschaften und Zusammensetzung des  
Lebensmittels 

• Hygienische Anforderungen
• Lebensmittelrecht 
• Warenkontrolle, Haltbarkeitsprüfung und Kennzeichnung
• Betriebliche Eigenkontrollen und Rückverfolgbarkeit 

(HACCP)
• Havarieplan, Krisenmanagement
• Hygienische Behandlung des jeweiligen Lebensmittels 
• Anforderungen an Kühlung und Lagerung des jeweiligen

Lebensmittels 
• Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung 
• Reinigung und Desinfektion

Empfehlungen zur Schulung und Dauer lt. 

Arbeitsgruppe Fleisch- und 
Geflügelfleischhygiene und fachspezifische 

Fragen von Lebensmitteln tierischer 
Herkunft (AFFL)
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Eigenschaften und Zusammensetzung des  
Lebensmittels  // Hygienische Anforderungen

• Welche Gefahren gehen von dem Lebensmittel aus?
• Was ist beim Umgang mit dem Lebensmittel zu 

beachten?
• Welche Temperaturanforderungen stellt das 

Lebensmittel?
• Wie können nachteilige Beeinflussungen vermeiden 

werden?

Wareneingangskontrolle

Kontrolle der Produkte
Kontrolle der Fahrzeughygiene incl. Fahrer
und Transportbehältnisse 

allgemeine Kontrolle :
• Überprüfung der Richtigkeit der angelieferten 

Artikel
• die Bestellmengen
• evtl. die Pünktlichkeit des Lieferanten / Küche
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Wareneingangskontrolle aus hygienischer Sicht:

• optischen Kontrolle d. Ware insbes. Schädlingsbefall 
Verunreinigungen, Schimmelbefall, äußere Beschädigungen 
etc.

• Mindesthaltbarkeit bzw. Verbrauchsdatum
• Ggf. sensorische Prüfung (Aussehen, Geruch) 
• Temperatureinhaltung 

(Stichprobenartige Messungen am Produkt)
• Fahrzeug- u. Fahrerhygiene incl. Verpackung (saubere 

Kisten bei unverpackten Lebensmitteln)

Temperaturabweichungen notieren èWarenannahme?

Gewährleistung der permanenten Einhaltung der Kühlkette 
Bedeutet sicherzustellen, dass die Produkte umgehend in die
entsprechenden Lagerräume (Kühl- bzw. Tiefkühlschränke) 
befördert werden. 
Dokumentation der Wareneingangkontrolle z.B. mittels 
eines Stempels auf dem Lieferschein oder Formblatt

Bitte werten Sie den Temperaturdokumentation 
aus 
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In den rot markierten Feldern sind kritische 
Lufttemperaturen genau am Produkt zu 
prüfen.
• Messung der Produkttemperatur
• Bei Speiseeis besondere Vorsicht
• Bei ordnungsgemäßer Produkttemperatur 

(hier möglich) hat der Fahrer evtl. keinen
Kälteschutzvorhang

• Beanstandung vor Ort, da die Schwankung 
im September zu groß ist.

• Die Fahrer sind z. T. angewiesen 5 Minuten 
vor dem Ausladen die LKW Temperatur 
auszudrucken! Uhrzeit vergleichen

• Es ist zu empfehlen die Temperatur bei der 
gesamte Transportdauer im LKW anzeigen 
zu lassen! 

• Lieferantenbewertung 
• Evt. Ware sofort verarbeiten bzw. geringeres 

MHD möglich (außer Speiseeis)

max. gesetzliche Temperaturen

Milchprodukte 10°C
Frischmilch 8°C
Fleisch und Fleischprodukte 7°C
Geflügelfleisch 0 - 4°C
Innereien 3°C
Frischfisch 0 - 2°C
Hackfleischprodukte 2°C
Tiefkühlprodukte -18 °C



Sachverständigenbüro Tannenberg, 
Koblenz

(C) Tannenberg 11

Wie viele Tage heben Sie die 
Rückstellproben auf?

Welche Probenmenge lagern Sie ein?

Rückstellproben- Untersuchungen
Empfehlung der Tage (je nach Infektionsart) falls 
bekannt
Salmonellen bis 6 Tage
Campylobacter bis 10 Tage
E Coli bis 7 Tage 
Noroviren bis 14 Tage 
Staphylokokken 4–10 Tage 
Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) bis 20 Tage
Listeriose 7–10 Tage 
Bazillus cereus (Toxinbildner alle Produkte dieser Gattung) 
bis 4 Tage
Shigellose 4 Tage (2. Probe mind. nach 24 Std.)
Rotaviren bis 3 Tage
Yersinien-Infektion bis 11 Tage
Der Kunde ist der Meinung, dass die letzte Mahlzeit oder die 
Mahlzeit vom Vortag Ursache für die Erkrankung ist. 
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Rückstellproben
mind. 100 g 
mind. 14 Tage einfrieren

Alle leicht verderblichen 
Speisen oder alle 
Lebensmittel, die selbst 
verarbeit wurden.

zu wenig Material

Rückstellproben für alle in der Herstellungskette

Welche grundlegende Frage muss die 
Küchenleitung täglich zur 

Lebensmittelsicherheit selbst prüfen? 
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Welche grundlegende Frage muss die 
Küchenleitung täglich zur 

Lebensmittelsicherheit selbst prüfen?

Sind die Lebensmittel sicher und kann kein 
Schaden auch bei besonders 

empfindlichen Verbrauchern entstehen.

Welche Gefahren muss die Küchenleitung 
dabei berücksichtigen?

1. Ausreichende Temperaturen insbesondere bei 
dem Transport der kalten Komponenten zu den 
Stationen.

2. Keine gefährlichen Fremdkörper in Lebensmitteln
3. Keine erhöhten Rückstände
4. Keine mikrobielle Verunreinigung 
5. Ausreichende Qualität der Produkte
6. Ausreichende Kennzeichnung und 

Kenntlichmachung der Lebensmittel  
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Einige Küchenleiter haben die lose Blatt-
sammlung zum Lebensmittelrecht, aber keine  

fachliche Übersicht, wo was zu finden ist.

www.bvl.bund.de

http://www.bvl.bund.de
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Schnellwarnungen des BVL

www.rki.de

http://www.rki.de
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www.bfr.bund.de

www.berlin.de

http://www.bfr.bund.de
http://www.berlin.de
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Welche internen Ursachen können 
Krisen in den Betrieben auslösen?

Welche internen Ursachen können Krisen in 
den Betrieben auslösen?

Ignoranz und Verdrängen von Fehlern oder Mängeln
Kein Lernen aus den Fehlern anderer Betriebe
Zeit- u. Personalmangel und keine Vorbereitung
Keine Mitarbeiterschulung 
Keine aktuellen rechtlichen u. fachlichen 
Informationen
Keine fachlichen Ansprechpartner 
Keine Hilfestellungen durch die Geschäftsführung
Kein Budget 
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Die Hauptursache ist häufig bei der 
Geschäftsführung zu suchen. 

Aufgrund welcher Punkte?

Die Hauptursache ist in der Geschäftsführung 
aufgrund folgender Punkte zu suchen :

Ignoranz und Verdrängen von Fehlern oder Mängeln
Keine oder wenig Fachkenntnisse
Keine Vorbereitung 
Keine Umsetzung von Hinweisen
Kein Benchmarking
Keine Qualitätsmanagementsystem
Keine aktuellen rechtlichen Informationen
Keine fachlichen externen Ansprechpartner
Kein Budget 
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Hier gilt das Motto:

Wer etwas ändern möchte, der findet Wege.

Wer etwas nicht ändern will, der findet Gründe.

Wie kann sich die verantwortliche 
Küchenleitung absichern? 
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Wie kann sich die verantwortliche 
Küchenleitung absichern? 

• Dokumentation der Mängel (Bilder, Berichte, 
Gutachten etc.) und Vorgaben (evtl. mit Zeugen)

• Systematische Mitteilung an die Geschäftsleitung
• Auswertung der Hinweise mit Vorschlägen 
• Hinweise zu  Gefahren und Auswirkungen
• Hinweis zu lebensmittelrechtlichen Vorgaben
• Evtl. Ablehnung bestimmter Tätigkeiten
• Evtl. Hinweis bei der zuständigen Behörden 

Welche Information brauchen Sie bei 
Kundenbeschwerden?
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telefonische Kundenreklamation 
Formular zur Aufnahme von 

Reklamationen 

• Datum 
• Uhrzeit
• vollständiger Name 
• Adresse
• Telefonnummer
• Beschwerdegrund
• Betroffene Personen
• Produktname
• Kennzeichnung
• Verkehrsbezeichnung
• Kaufort
• Kaufmenge
• Kaufdatum
• Lagerung
• Erkrankung
• Maßnahmen des Kunden

Können Sie diese Information
erfragen, wenn Sie oder der 
Mitarbeiter nicht vorbereitet sind?

Was verlangt die Behörde vom 
Unternehmen an Info bei fehlerhaften 

Produkten oder Erkrankungen?
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Anforderungen aus Sicht der Behörden

1. Rechtzeitige Information
2. Wodurch festgestellt
3. Ist ein Sachverständiger vor Ort
4. Angaben von Art und Grund des Fehlers
5. Angaben von Produkt, Charge, MHD, Menge
6. Vertriebswege?
7. Wann, wie, ausgeliefert?
8. Sind Verbraucher betroffen?
9. Wie groß kann der Schaden werden?
10. Wie schnell kann das Unternehmen reagieren?
11. Wie vertrauenswürdig ist das Unternehmen?
12. Wer hat die Produkte erhalten?
13. Kann der Fehler rückgängig gemacht werden?
14. Können die Produkte sichergestellt werden?
15. Ist eine sichere Lagerung und Transport gewährleistet?
16. weitere Vorgehensweise mit dem Produkt
17. Höhere Kontrollfrequenz durch Behörden

Übersicht für Lebensmittelunternehmer
Umsetzung des Lebensmittelrechtes in folgenden Punkten:

1. Benennung Hygienebeauftragte/r
2. Personalschulung Lebensmittelrecht und IFSG mit 

Dokumentation
3. Keine baulichen Mängel
4. Kenntlichmachung der Zusatzstoffe
5. Umsetzung Rückverfolgbarkeit (verschiedene Stufen, je nach 

Kundenart)
6. Umsetzung Krisenmanagement (Kleinversion) 

z. B. Adressenlisten, Verfahrensanweisungen etc.
7. Erstellung einer Gefahrenanalyse mit CCP incl. Grenzwerten 

und Korrekturmaßnahmen
8. Erstellung Reinigungs- und Desinfektionspläne mit 

Dokumentation
9. Dokumentation der Kühlkette (lückenlos)
10. Schädlingsmonitoring mit Dokumentation
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Quellennachweise:

www.bvl.bund.de
www.bfr.bund.de
www.rki.de
www.lme-online.de
www.sachverstaendiger-lebensmittel.de

http://www.bvl.bund.de
http://www.bfr.bund.de
http://www.rki.de
http://www.lme-online.de
http://www.sachverstaendiger-lebensmittel.de

